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ein öffentliches Interesse an der Herbeiführung 
einer gerichtlichen Entscheidung besteht.

(2) Ist bei einem Vergehen die Schuld des Täters 
gering und besteht kein öffentliches Interesse an der 
Verfolgung, so kann die Staatsanwaltschaft mit 
Zustimmung des zur Entscheidung über die Eröff
nung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts 
das Verfahren einstellen.

(3) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das 
Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft 
nach Anhörung des Angeschuldigten das Verfahren 
in jeder Lage einstellen; der Beschluß kann nicht 
angefochten werden.

§ 2

(1) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die 
Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat 
begangen wurde.

(2) Die Strafe bestimmt sich nach dem Gesetz, 
das zur Zeit der Tat gilt. Bei Verschiedenheit der 
Gesetze von der Zeit der begangenen Handlung bis 
zu deren Aburteilung ist das mildeste Gesetz anzu
wenden.

des entspricht, jedoch die Auswirkungen der Tat auf 
die Rechte und Interessen der Bürger oder der Gesell
schaft und die Schuld des Täters unbedeutend sind.

(2) Eine solche Handlung kann als Verfehlung, 
Ordnungswidrigkeit, Disziplinarverstoß oder nach 
den Bestimmungen der materiellen Verantwortlich
keit verfolgt werden, soweit dies gesetzlich zulässig 
ist.

§ 4

(1) Verfehlungen sind Verletzungen rechtlich ge
schützter Interessen der Gesellschaft oder der Bür
ger, bei denen die Auswirkungen der Tat und die 
Schuld des Täters unbedeutend sind und die im 
Strafgesetzbuch oder in anderen Gesetzen als solche 
bezeichnet werden.

(2) Zur Feststellung der Verantwortlichkeit für 
Verfehlungen finden die Bestimmungen des Allge
meinen Teils entsprechende Anwendung. Die Maß
nahmen der Verantwortlichkeit für Verfehlungen 
werden gesetzlich besonders geregelt.

5. Kapitel

Geltungsbereich der Strafgesetze und 
Verjährung der Strafverfolgung

1. Abschnitt

Geltungsbereich der Strafgesetze der Deutschen 
Demokratischen Republik

vgl. Art. 4 Abs. 3 (vor § 1 StGB West)

§81

Zeitliche Geltung

(1) Eine Straftat wird nach dem Gesetz bestraft, 
das zur Zeit ihrer Begehung gilt.

(2) Gesetze, welche die strafrechtliche Verantwort
lichkeit begründen oder verschärfen, gelten nicht für 
Handlungen, die vor ihrem Inkrafttreten begangen 
wurden.

(3) Gesetze, welche die strafrechtliche Verant
wortlichkeit nachträglich aufheben oder mildern, 
gelten auch für Handlungen, die vor ihrem Inkraft
treten begangen wurden.


